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Der BDA hat in Zusammenarbeit mit dem Funk Ärzte Service den Rahmenvertrag einer 
Elektronikversicherung abgeschlossen. Die Elektronikversicherung bietet einen umfassenden 
Versicherungsschutz für elektronische Geräte der medizinischen Technik sowie der Bürotechnik. Es handelt 
sich praktisch um eine Allgefahren-Deckung. 
 
Ausgeschlossen sind lediglich reine Verschleißschäden (ein Geräteteil muss ausgetauscht werden, weil es 
das Ende seiner natürlichen Lebenszeit erreicht hat) sowie Schäden, die vorsätzlich vom Versicherungs-
nehmer verursacht sind.  
 
Im übrigen sind Schäden, verursacht durch Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Betriebsunfälle, Feuer, 
Einbruchdiebstahl, Vandalismus, Leitungswasser, Elementarschadenereignisse eingeschlossen. 
 
Der Rahmenvertrag beruht auf einer pauschalen Versicherungsform, d.h. angemeldet wird der Gesamtwert 
der vorhandenen elektronischen Anlagen und Geräte.  
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Dieses Pauschalsystem bietet zwei entscheidende Vorteile:  
Zum einen entfällt eine Einzelauflistung der Geräte mit Hersteller, Seriennummer, exakter 
Gerätebezeichnung etc. Es erfolgt nur noch eine Meldung des gesamten zu versichernden Neuwerts der 
vorhandenen Anlagen und Geräte. Der Verwaltungsaufwand für den Versicherungsnehmer wird somit 
erheblich reduziert. Durch den einheitlichen Prämiensatz erhöht sich zudem die Übersichtlichkeit. 
 
Im Laufe des Versicherungsjahres hinzukommende Anlagen und Geräte sind automatisch mitversichert. 
Zu- und Abgänge werden mit der einmal im Jahr abzugebenden Stichtagsmeldung berücksichtigt und der 
Beitrag ab Mitte des vergangenen Versicherungsjahres berechnet oder gutgeschrieben. 
 
Wenn Sie der Elektronikversicherung beitreten wollen, verwenden Sie bitte die beiliegende Beitritts-
erklärung (Anlage 12). Die dort abgedruckte Checkliste soll Ihnen dazu dienen, die korrekte Gesamt-
Versicherungssumme zu ermitteln. Dieser Summenermittlungsbogen verbleibt bei Ihren Unterlagen. 
 

Der Prämiensatz beträgt (zzgl. gesetzlicher Versicherungssteuer): 
� Bei Selbstbehalt € 100,--  
      für Ultraschallgeräte jedoch 20 %, mindestens € 100,--:     3,5 ‰ 


